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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Sanne Kurz, Laura Weber, 
Claudia Köhler, Ludwig Hartmann, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Stephanie Schuhknecht, Kerstin Celina, Andreas Krahl, Eva Lettenbauer, Julia 
Post, Gabriele Triebel, Dr. Sabine Weigand, Christian Zwanziger und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Haushaltsplan 2024/2025; 
hier: Landesjugendkunstschulen endlich auch in Bayern bedarfsgerecht unter-

stützen! 
 (Kap. 05 05 Tit. 684 68)  

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Entwurf des Haushaltsplans 2024/2025 werden folgende Änderungen vorgenom-
men: 

In Kap. 05 05 wird der Ansatz im Tit. 684 68 (Zuschüsse für den Landesverband der 
Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen LJKE Bayern e. V.) für 
das Jahr 2024 von 312,1 Tsd. Euro um 200,0 Tsd. Euro auf 512,1 Tsd. Euro erhöht. 

In Kap. 05 05 wird der Ansatz im Tit. 684 68 (Zuschüsse für den Landesverband der 
Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen LJKE Bayern e.V.) für das 
Jahr 2025 von 318,7 Tsd. Euro um 200,0 Tsd. Euro auf 518,7 Tsd. Euro erhöht. 

 

 

Begründung: 

„Kinder sind das köstlichste Gut eines Volkes. Sie haben Anspruch auf Entwicklung zu 
selbstbestimmungsfähigen und verantwortungsfähigen Persönlichkeiten.“, so steht es 
in Art. 125 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung. Landesjugendkunstschulen sind ein 
wichtiges Instrument der künstlerischen und kulturellen Bildung für unsere Kinder, in 
Bayern sind sie strukturell schlecht ausgestattet. Ebenso wie Sing- und Musikschulen 
leisten sie einen wichtigen Beitrag zur „Entwicklung zu selbstbestimmungsfähigen und 
verantwortungsfähigen Persönlichkeiten“ unserer Kinder. Um flächendeckend hoch-
wertige Angebote der künstlerischen und kulturellen Bildung für alle Kinder in Bayern 
anzubieten ist eine verbesserte Förderung der Landesjugendkunstschulen unabding-
bar. 
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